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Der 

M A R K T    F L A C H S L A N D E N 
 
 
erlässt aufgrund der §§ 1, 2, 9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) 
  

i. V. m. der Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) sowie 
 

Art. 81 Abs. 1 und 3 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) i. d. F. vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588), zuletzt 
geändert durch § 1 Abs. 156 der Verordnung vom 26.03.2019 (GVBl. S. 98) und Art. 23 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Bayern (GO) i. d. F. vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796), zuletzt geändert durch Art. 1 
Abs. 38 des Gesetzes vom 26.03.2019 (GVBl. S. 98) 
 
die 
 

2. Änderung des  
Bebauungsplans mit integriertem Grünordnungsplan 

„Wolfsgruben“ 
 

in Flachslanden 

als 
 

S A T Z U N G 
 
 
§ 1 – Geltungsbereich 
 
Für den im zeichnerischen Teil (Lageplan) dargestellten Geltungsbereich gilt der ausgearbeitete Plan, der 
zusammen mit den nachstehenden Vorschriften den Bebauungsplan bildet. Der Geltungsbereich umfasst 
die Grundstücke mit folgenden Flurstücksnummern zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungsplans: 
Flurnummern 687/2, 691, 692, 693, 694, 695, 695/3, 696, 697, 698, 820/50, 820/51, 820/52, 820/53 und 
820/54, jeweils Gemarkung Flachslanden sowie Teilflächen der Flur Nummern 680/3, 692/6, 694/1 und 
2043, jeweils Gemarkung Flachslanden. 
 
§ 2 – Art der baulichen Nutzung 
 
2.1 Es wird im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ein allgemeines Wohngebiet (WA) im  

Sinne des § 4 BauNVO festgesetzt. 
 
2.2 Im allgemeinen Wohngebiet sind nicht zulässig: 

 

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes im Sinne des § 4 (3) Nr. 1 BauNVO 
- Gartenbaubetriebe im Sinne des § 4 (3) Nr. 4 BauNVO 
- Tankstellen im Sinne des § 4 (3) Nr. 5 BauNVO 

 
§ 3 – Maß der baulichen Nutzung 
 
3.1 Soweit sich aus der Festsetzung der überbaubaren Flächen nicht geringere Werte ergeben, be-

stimmt sich das Maß der zulässigen baulichen Nutzung aus der in der Planzeichnung eingetrage-
nen Grundflächenzahl (GRZ) und den Geschossflächenzahlen (GFZ) sowie aus den nachfolgen-
den Vorschriften über die zulässigen Gebäude- und Anlagenhöhen. 

 
3.2 Zahl der Vollgeschosse: 
 Die Zahl der max. zulässigen Vollgeschosse (VG) wird entsprechend der Darstellung im zeichne-

rischen Teil des Bebauungsplans mit max. II [zwei]  bzw. III [drei] Vollgeschosse festgelegt.  
 
3.3  Zulässige Gebäudehöhen im Planungsgebiet: 
 Für das Planungsgebiet werden maximal zulässige Trauf-, Wand und Firsthöhen festgesetzt.  
 max. zulässige Traufhöhe   5,50 m  über festgesetztem Bezugspunkt 
 max. zulässige Wandhöhe bei II VG   7,50 m  über festgesetztem Bezugspunkt 
 max. zulässige Wandhöhe bei III VG 10,50 m  über festgesetztem Bezugspunkt 
 max. zulässige Firsthöhe:  11,00 m  über festgesetztem Bezugspunkt 
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 Als festgesetzter Bezugspunkt für die zulässigen Trauf-, Wand und Firsthöhen gilt die gemittelte 
Geländehöhe über Normalhöhennull (NHN) des natürlichen Geländes je Grundstücksparzelle.   

  
 Hinweis: Bei Gebäuden mit geneigtem Dach kommen die maximal zulässigen Trauf- und Firsthöhen zur  

Anwendung. Bei Gebäuden mit Flachdach kommen die maximal festgesetzten Wandhöhen zur Anwendung. 
Trauf- und Firsthöhen finden in diesem Fall keine Anwendung.  Bei Gebäuden mit Flachdach gilt die Ober-
kante Attika bzw. bei Flachdach ohne Attika der Traufpunkt der Dacheindeckung als max. zulässige Wand-
höhe. Als Flachdach gelten Gebäude mit einer Dachneigung von 0 ° bis max. 3 °. Alle anderen Dachformen 
gelten als geneigte Dächer. 

 
 Die Traufhöhen wird analog Art. 6 BayBO bis zum Schnittpunkt der Außenkante der fertigen Außenwand mit 

der Oberkante der Dacheindeckung gemessen. Die Firsthöhe wird bis zum höchsten Punkt der Dacheinde-
ckung gemessen. Als Bezugssystem für NormalHöhenNull (NHN) ist das Deutsche Haupthöhennetz 2016 
(DHHN 2016) anzuwenden. Der untere Bezugspunkt ist durch Mittelung der Bestandshöhen des natürlichen 
Geländes an den wesentlichen Grundstückecken zu berechnen. Die maßgeblichen Bestandshöhen sind im 
Lageplan mit darzustellen.  

 
§ 4 – Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 
 
4.1 Im Planblatt sind die überbaubaren Grundstücksflächen durch Baugrenzen definiert. Diese bilden 

die Baufenster.  
 

4.2 Eine Überschreitung der Baugrenzen durch Hauseingangsüberdachungen ohne geschlossene 
Seitenwände ist bis zu einer Tiefe von 1,50 m zulässig. 
 

4.3 Garagen (auch Tiefgaragen), Carports, Stellplätze und Nebenanlagen im Sinne des §14 BauNVO 
dürfen auch außerhalb der festgesetzten Baufenster errichtet werden. 
 

4.4 Bauverbotszone der Staatsstraße ST 2253 
Die Bauverbotszone BVZ (20,00 m, gemessen vom Fahrbahnrand) entlang der Staatsstraße  
St 2253 ist gem. Bay. Straßen- und Wegegesetz dauerhaft von baulichen Anlagen mit Ausnahmen 
von Lärmschutzeinrichtungen (Lärmschutzwälle und Wände) sowie Anpflanzungen mit einer Höhe 
von mehr als 0,80 m über Oberkante der Fahrbahn der Staatsstraße freizuhalten. Stammbildende 
Anpflanzungen sind unzulässig. Die erforderlichen Sichtdreiecke der Einmündung in die klassifi-
zierte Straße (Staatsstraße St 2253) sind freizuhalten. Innerhalb der Sichtflächen der Sichtdreiecke 
dürfen keine Hochbauten errichtet werden. Einfriedungen, Zäune, Hecken, Anpflanzungen sowie 
Stapel und Haufen u. ä. mit dem Grundstück nicht fest verbundenen Gegenstände dürfen nicht 
angelegt werden, wenn sie sich mehr als 0,80 m über die Fahrbahnebene erheben. 
 

4.5 Auffüllungen und Abgrabungen des natürlichen Geländes im Bereich der allgemeinen Wohnbau-
flächen sind bis zu einer Höhe von jeweils max. 0,50 m zulässig.  

  
 Durch die Geländemodellierung, Abgrabung und Auffüllung entstehende Anpassungen an das na-

türliche Gelände sind vorrangig als Böschungen auszuführen. Böschungen dürfen nicht steiler als 
mit einem Steigungsverhältnis von 1:1,5 hergestellt werden. Steilere Böschungen sind nicht  
zulässig. Werden durch die Geländemodellierung Stützmauern oder ähnliches auf dem Grundstück  
erforderlich, sind die Belange des Nachbarschutzes zu beachten.  

 
 Geländeanpassungen durch Stützmauern dürfen eine sichtbare Höhe von 0,50 m über dem beste-

henden oder geplanten Gelände nicht überschreiten. Mittels Stützmauern zu überwindende Hö-
henunterschiede größer als 0,50 m sind abzutreppen. Die Breite der Abtreppung darf 0,50 m nicht 
unterschreiten. 
 
Stützmauern im Übergang zur freien Landschaft sind unzulässig.  

 
Hinweis: Das Steigungsverhältnis bei Böschungen beschreibt das Verhältnis zwischen zu überwindendem 
Höhenunterschied gegen die Horizontale und mind. erforderlicher horizontaler Länge. Bsp.: 1 : 1,5 = 1 m 
Höhenunterschied auf mind. 1,5 m horizontale Länge. Es wird empfohlen anfallendes Aushubmaterial, soweit 
möglich, vor Ort weiterzuverwenden bzw. wieder einzubauen. Oberboden ist sachgerecht zwischenzulagern 
und wieder einzubauen. Auf den besonderen Schutz des Mutterbodens und die sonst. Vorgaben zum Umgang 
und Schutz von Boden wird hingewiesen. Bauarbeiten sollen möglichst bodenschonend durchgeführt werden.  
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§ 5 – Dachgestaltung 
 
5.1 Im Bereich der Baufenster WA 1 sind nur Satteldächer zulässig.  
 
 In allen anderen Baufenstern sind  Satteldächer, Pultdächer, versetzte Pult- und Satteldächer, Zelt-

dächer sowie Flachdächer zulässig.  
 
 Tonnendächer sind im Planungsgebiet unzulässig  
 
 
5.2 Die Eindeckung der Wohngebäude mit Solarthermie- und Photovoltaikanlagen ist zulässig. Diese 

sind flächenbündig in die Dachfläche oder aufgeständert im Verlauf mit der Dachneigung anzubrin-
gen. Bei Dächern mit Dachneigungen < 40° dürfen vorgenannten Anlagen, unabhängig von der 
Dachform, mit einem Neigungswinkel bis zu 45° errichtet werden. Bei Gebäuden mit Flachdach 
wird die Gesamthöhe der aufgeständerten Module auf eine Höhe von max. 1,75 m begrenzt. 

 
 Hinweis: Bei Flachdächern wird die max. zulässige Höhe von 1,75 m lotrecht zwischen Oberkante Dachhaut 

und Oberkante Gesamtkonstruktion aufgeständertes Modul gemessen.  

 
5.3 Zwerchhäuser: 
 Zwerchhäuser sind bis max. 1/3 der Hausbreite zulässig und müssen sich dem Hauptdach unter-

ordnen. Die Oberkante First des Zwerchhauses muss mindestens 50 cm unterhalb der Oberkante 
First des Hauptdaches liegen.  

 
5.4 Dachgauben: 
 Dachgauben sind als Einzelgauben mit  Satteldach, Flachdach oder Schleppdach mit einem  

Mindestabstand von 1,5 m vom Ortgang zulässig. Die Oberkante First der Gaube muss min. 50 cm 
unterhalb der Oberkante First des Hauptdaches liegen. Die Gesamtbreite aller Dachgauben darf 
max. 1/3 der Dachfläche betragen.  

 
 Die Eindeckung der Gauben hat in Material und Farbe wie das Hauptdach zu erfolgen. Zulässig ist 

auch die Eindeckung aus beschichtetem Metall (z. B. Titanzink, Kupfer, etc.) in nicht glänzender 
Ausführung. 

 
5.5 Dachbegrünung 
 Mit Flachdach ausgeführte Garagen und bauliche Nebenanlagen sind mit extensiven Gründach 

auszuführen.  
 
 
§ 6 – Garagen und Stellplätze 
 
6.1 Die erforderliche Anzahl der Stellplätze ist im Bebauungsfall durch die Bauherrschaft auf dem 

Grundstück nachzuweisen (Stellplatznachweis).  
 
 Die Anzahl der erforderlichen Stellplätze richtet sich nach den Größen der auf dem Grundstück 

befindlichen Wohneinheiten (Wohnungen). Die Ermittlung erfolgt gestaffelt nach der Wohnfläche 
der Wohneinheiten wie folgt: 

 
 0 bis 50 m² Wohnfläche 1 Stellplatz 
 51 bis 140 m² Wohnfläche 2 Stellplätze 
  > 141 m² Wohnfläche 3 Stellplätze 
 
Bei Mehrfamilienhäusern sind zusätzlich zum benötigten Stellplatzbedarf der Wohnungen 10 % der 
ermittelten Anzahl von Stellplätze als Besucherstellplätze herzustellen.  
 
Für alle weiteren Nutzungen hat der Stellplatznachweis entsprechend der Richtzahlen der Verord-
nung über den Bau und Betrieb von Garagen sowie über die Zahl der notwendigen Stellplätze 
(Garagen- und Stellplatzverordnung – GaStellV) in aktueller Fassung (zurzeit Fassung zuletzt ge-
ändert am 07.08.2018) zu erfolgen.  
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Hinweis: Als Wohneinheit (Wohnung) werden in sich geschlossene Einheiten mit eigenem Zugang definiert, 
welche über die für die Führung eines selbstständigen Haushalts notwendigen Nebenräume verfügt. Eine 
Einliegerwohnung bei Einfamilienhäusern gilt als eigene Wohneinheit, wenn diese die für eine selbständige 
Haushaltsführung erforderlichen Nebenräume und Funktionen besitzt. Die relevante Wohnfläche ist gem. 
Wohnflächenverordnung (WOFlV) in aktueller Fassung (zurzeit Fassung vom 25.11.2003) zu ermitteln und 
jeweils auf volle m² nachvollziehbar auf- oder abzurunden.  
 

6.2  Bei Einfamilienhäusern, Doppelhaushälften und Reihenhausparzellen dürfen notwendige Stell-
plätze, die nachweislich zu einer Wohneinheit gehören und sich auf dem Grundstück des jeweiligen 
Wohngebäudes befinden, auch hintereinander angeordnet werden. Die festgesetzten Baugrenzen 
sowie Flächen für Garagen und Stellplätze dürfen in diesem Fall um die Tiefe des Stellplatzes 
überschritten werden.  

 
 Vorstehende Festsetzung findet keine Anwendung auf Stellplatzanlagen von Mehrfamilienhäusern 

(Garagen- und Stellplatzhöfe, Tiefgaragen etc.). 
 

Hinweis: Werden die Stellplätze einer Wohneinheit hintereinander ausgeführt, ist darauf zu achten, dass die 
notwendige Mindestlänge für Stellplätze von 5,00 m vor dem dann „gefangenen Stellplatz“ gewährleistet ist. 
Soweit der gefangene Stellplatz als Garage ausgeführt ist, wird empfohlen die Länge des vor der Garage 
befindlichen Stellplatzes um den Schwungbereich des Garagentores zu vergrößern, so dass eine Begehbar-
keit der Garage jederzeit ohne Rangieren möglich ist. Bei Anlage von Stellplätzen hintereinander ist mit Ran-
gierverkehr und Beeinträchtigungen in der Nutzung zu rechnen!  

 
6.3 Stellplätze und Zufahrten sind in versickerungsfähiger Bauweise herzustellen, soweit anderweitige 

Vorschriften dem nicht widersprechen.  
 
6.4 Tiefgaragen dürfen die festgesetzten Baugrenzen überschreiten. Im Zu- und Ausfahrtsbereich  

dürfen Hochbauten zur Teilüberdachung der Zufahrtsrampen auch außerhalb der Baufenster er-
richtet werden.  

 
§ 7 – Sonstige örtliche Bauvorschriften gemäß Art. 81 BayBO 
 
7.1 Bauliche Nebenanlagen (Gartenhäuschen u. ä.) i.S.d § 14 BauNVO 

 Nebengebäude (Gartenhaus, Müllbox und ähnliches) ohne Wohnräume im Sinne des  
§ 14 BauNVO sind bei Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften sowie Reihenhäusern bis zu einer 
Einzelgröße vom max. 20 m² Bruttogrundfläche der baulichen Anlage und je Grundstück in Addition 
aller Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO bis zu einer max. Bruttogesamtgrundfläche von 
insgesamt max. 35,00 m² zulässig.  

  

 Hinweis: die Maßgaben der Bayerischen Bauordnung, u.a. Abstandsflächen (Art. 6 BayBO) und verfahrens-
freien Bauvorhaben (Art. 57 BayBO), welche für Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO  
relevant sind, sind zu beachten.   

 
7.2 Einfriedung 
 

 Einfriedungen zum öffentlichen Straßenraum dürfen eine maximale Höhe von 1,25 m über dem  
Straßenniveau nicht überschreiten.   

 
 Einfriedungen zwischen den privaten Grundstücksflächen dürfen eine maximale Höhe von 1,80 m 

über dem Gelände nicht überschreiten.  
 
 Sockel von Einfriedungen sind im Sinne der Durchlässigkeit für Kleintiere alle 10 m in einer Breite 

von mind. 0,30 m zu unterbrechen.  
 
 Tiergruppenschädigende Anlagen oder Bauteile (z. B. Stacheldraht u. ä.) sind nicht zulässig.  
 
 Sichtschutzeinfriedungen an Terrassen bei Doppelhäusern sind bis zu einer Länge von max.  

4,00 m und einer max. Höhe von 2,00 m über Geländeoberkante zulässig. 
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7.3 Entwässerung 
 
 Die Entwässerung des Planungsgebietes erfolgt im Trennsystem. Das häusliche Schmutzwasser 

ist in den öffentlichen Schmutzwasserkanal einzuleiten. Dach- und Oberflächenwässer sind, so-
weit es die Vorschriften, die Nutzung und die örtlichen Gegebenheiten zulassen, vorrangig auf dem 
Grundstück zu versickern. Im Übrigen sind Dachflächen- und Oberflächenwasser zunächst in die 
private Zisterne einzuleiten.  

 
 Je Grundstück für Einzelhäuser, Doppelhaushälften ist eine Zisterne mit einem Dauerstauvolumen 

von mind. 5,00 m³ zu errichten.  
 
 Für die Mehrfamilienhausbebauung wird festgesetzt, dass auf den jeweiligen Grundstücken je  

100 m² Dachfläche eine Zisterne mit 3 m³ Dauerstauvolumen zu errichten ist.  
 
 Zisternen können mittels Überlauf an den öffentlichen  Regenwasserkanal angeschlossen werden. 
 
 Die Entwässerungssatzung des Markts Flachslanden ist zu beachten. 

 
§ 8 – Grünordnung 
 
8.1 Gestaltung nicht überbauter privater Grundstücksflächen 

Die nicht überbauten oder anderweitig genutzten Flächen der bebauten Grundstücke sind gärtne-
risch zu gestalten und dauerhaft zu unterhalten. Sie sind durch die Pflanzung von Bäumen und 
Sträuchern zu begrünen. Pro Wohnbaugrundstück für ein Einfamilienhaus und eine Doppelhaus-
hälfte ist mindestens ein standortheimischer Laub- oder Obstbaum als mindestens Halbstamm zu 
pflanzen.  
 
Es wird empfohlen, für Bepflanzungen vorrangig die in der Anlage 1 „Vorschlagsliste Bepflanzun-
gen im Planungsgebiet“ aufgeführten Arten zu verwenden. Bepflanzungen sind vorrangig mit 
standortheimischen Arten durchzuführen.  
 
Für die im Planblatt dargestellten Gehölzpflanzungen in privaten Grundstücksflächen besteht ein 
Pflanzgebot. Die Verpflichtung zum Pflanzen von Bäumen trägt der jeweilige Eigentümer des 
Grundstückes. Das Pflanzgebot gilt im Baufall als angeordnet. Die Begrünungsmaßnahmen sind 
in spätestens in dem Jahr auszuführen, welches der Fertigstellung der Baumaßnahme (Wohnhaus) 
folgt. Der Standort für die Baumpflanzung ist innerhalb des Grundstückes frei wählbar. 
 

 Die jeweils vorgeschriebenen gesetzlichen Mindestabstände zur Grenze für Bäume und Hecken 
sind einzuhalten.  

 
 Grundsätzlich sind landschaftsraum-untypische Koniferen und Hecken aus Nadelgehölzen sowie 

Nadelbäumen unzulässig. Für Bepflanzungen sind ausschließlich standortheimische Gehölze zu 
verwenden.  

 
8.2 Öffentliche Grünflächen am Nordrand 
 An der nördlichen Geltungsbereichsgrenze des Planungsgebietes ist entsprechend der Darstellun-

gen im Planblatt eine Randeingrünung zur freien Flur in Form der Pflanzung standortheimischer 
Gehölze durchzuführen.  

  
 Die Gehölzpflanzungen sind als ca. 3,0 m breite, durchgängige, mind. zweireihige Gehölzstreifen 

im Dreiecksverband, zu pflanzen. Für die Heckenpflanzung ist autochthones Pflanzmaterial mit 
einer Mindesthöhe von 1,5 m zu verwenden und sie ist in ihrem Charakter durch abschnittsweises 
„Auf-den-Stock-setzen“ zu erhalten (frühestens ab dem 10. Jahr nach Pflanzung; je nach Wüch-
sigkeit alle 5-10 Jahre höchstens 30%). Der Einsatz von Düngemitteln, Herbiziden und Pestiziden 
auf dieser Fläche ist unzulässig. Die herzustellenden Heckenstrukturen sind zur freien Natur hin 
nicht einzufrieden. 

 
Die nicht mit Gehölzen angelegten Bereiche sind als Saumstreifen zu entwickeln und extensiv zu 
pflegen. Als Saatgut ist standortheimisches Regiosaatgut der Region 12 – „Fränkisches Hügelland“ 
zu verwenden. Die Grünflächen sind zum Feldweg hin nicht einzufrieden.  
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8.3 Öffentliche Grünfläche am Westrand  
 Zur landschaftsverträglichen Einbindung des Planungsgebietes sind die öffentlichen Grünflächen 
entlang der Staatsstraße St 2253 als Extensivgrünland mit mind. 30 % Kräuteranteil zu entwickeln. 
Die Flächen sind extensiv zu pflegen.  Lärmschutzwälle sind zu begrünen. Als Saatgut ist standort-
heimisches Regiosaatgut der Region 12 – „Fränkisches Hügelland“ zu verwenden.  

 
8.4 Baum- und Streuobstbaumbestand 

 Die bestehenden Baum und Streuobstbestände im Planungsgebiet sind soweit möglich, zu erhal-
ten und während der Baumaßnahmen durch geeignete Maßnahmen vor Beschädigungen zu schüt-
zen. Abgängige Gehölze bzw. entstanden Lücken sind durch geeignete Nachpflanzungen zu er-
setzen. 
  
Hinweis: als geeignete Schutzmaßnahmen kommen insbesondere in Betracht:  
 
- Stationärer Baumschutzbretterzaun: In Vorbereitung zu den Baumaßnahmen sind stationäre Baum-

schutzzäune (Holzpfosten fest im Boden verankert) gemäß RAS LP an den  an das Bearbeitungsgebiet 
angrenzenden Bäume, jeweils entlang bzw. außerhalb der Kronentraufe und ggf. entlang bautechnischer 
Verbauten anzulegen und währen der gesamten Baumaßnahmen regelmäßig auf Unversehrtheit zu 
überprüfen und zu unterhalten.  

- Stammschutz: Sollte eine Freihaltung des Kronentraufenbereichs nicht möglich sein, so ist ein Stamm-
schutz  fachgerecht herzustellen und während der gesamten Baumaßnahme zu unterhalten. Mindestan-
forderungen: 30 mm Brettstärke, Höhen bis 2,50 m, Wurzelüberfahrschutz, Geovlies 3-lagig, darüber 10 
cm Sandauflage und 30 cm Schotter 16/32.  

- Grabungsarbeiten im Wurzelbereich: 
Bei Grabarbeiten im Wurzelbereich ist ein Wurzelvorhang gemäß RAS LP 4 und ZTV-Baumpflege fach-
gerecht herzustellen.  

- Herstellung von Versorgungstrassen im Nahbereich der Bäume: Bei Herstellung der erforderlichen Ver-
sorgungstrassen muss im Nahbereich zu erhaltender Bäume vorab eine Wurzelraumuntersuchung (z.B.: 
Georadar, Schürfgrube, etc.) stattfinden und entsprechend der vorgefundenen Wurzelintensität geeig-
nete Schutzmaßnahmen erfolgen. 

 
8.5 Das erforderliche Regenrückhaltebecken ist naturnah zu gestalten und durch Baum- und Gehölz-

pflanzungen ortsverträglich einzugrünen. 
 
8.6 Sicherung des Oberbodens 
 Vor Beginn der einzelnen Baumaßnahmen ist der anstehende Oberboden abseits vom Baubetrieb 

in Bodenmieten zu lagern. Wird der Oberboden während der Vegetationszeit (Sommerhalbjahr) 
über mehr als drei Monate gelagert, so ist er mit Kräutern (Lupinen, Senf, Klee o. ä.) anzusäen, um 
ihn vor Güteverlusten, unerwünschten Aufwuchs (Verunkrautung) sowie Erosion zu schützen. 

 
8.7 Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen 
 Zur Vermeidung von Artenschutzrechtlichen Auswirkungen aus den Planungen sind nachfolgende 

Maßnahmen durchzuführen und zu beachten: 
 

 Zur Vermeidung von Individuenverlusten bei brütenden Vögeln, Gelegen und noch nicht selb-
ständigen Jungvögeln darf der Baubeginn incl. Abtrag der Bodenvegetation und Humusschicht 
sowie die Entfernung von Gehölzen außerhalb der Vogelbrutzeit (1. März bis 30. September), 
also erst ab Oktober bis spätestens Ende Februar, erfolgen.  

 
Hinweis: Ein vorzeitiger Baubeginn kann u.U. erfolgen, soweit vor Baubeginn eine örtliche  
Begehung der Baufläche mit einem Sachverständigen stattgefunden hat und eine Bestätigung vorliegt, 
dass keine das Tötung- oder Beeinträchtigungsverbot betreffenden Sachverhalte vorliegen oder sonstige 
schädliche Auswirkungen durch die Baumaßnahmen zu erwarten sind. Die Entscheidung hierüber hat 
durch die zuständige Fachbehörde zu erfolgen und ist gesondert durch den Vorhabensträger abzustim-
men.  
 

 Nachtbaustellen sowie Bauarbeiten während der Dämmerungszeit sind zum Schutz von Fle-
dermäusen im Zeitraum vom 1. März bis 31. Oktober unzulässig.  
 

 Außenbeleuchtungsanlagen im Planungsgebiet sind mit LED-Leuchtmitteln in den Farbtönen 
Kaltweiß bis Neutral-Warmweiß auszuführen, um die Anlockwirkung auf Insekten als Nah-
rungsquelle zu minimieren. Leuchtkörper und Reflektoren sind so auszurichten, dass die vor-
rangig auf den Boden gerichtet sind.  
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 Straßenbeleuchtungen sind im Zeitraum 24.00 Uhr – 05.00 Uhr abzuschalten  
 

 Sockel von Einfriedungen sind im Sinne der Durchlässigkeit für Kleintiere alle 10 m zu unter-
brechen 
 

 Hohe Bordsteine (> 10 cm) sind alle 20 m – 25 m abzusenken, so dass sie für Kleintiere über-
windbar sind 
 

 Bauwerke und Strukturen mit Fallenwirkung (z.B. bodengleiche Treppenabgänge, bodenglei-
che Lichtschächte, offene Fallrohre u.ä.)  für Kleintiere (z.B. Eidechsen, Amphibien, Spitz-
mäuse etc.) sind zu vermeiden.  
 

 Großflächige, spiegelnde Glas- und Fassadenflächen sind zu vermeiden. Die Fallenwirkung 
von Glasflächen ist durch Mattierung, Musterung, Außenjalousien oder vogelabweisenden 
Symbolen zu minimieren. In geringer Höhe sind auch anflughemmende höhere Anpflanzungen 
zulässig. 

 
8.8 CEF-Maßnahmen  
  
 CEF1: 
 Für die beeinträchtigte Fortpflanzungs- und Ruhestätte der Feldlerche ist eine zeitlich vorgezogene 

Kompensationsmaßnahme (CEF-Maßnahme) für ein Revier der Feldlerche durchzuführen. 
 
 Hinweis: Als CEF-Maßnahme können gem. Mitteilung der Regierung von Mittelfranken aus dem Jahr 2018 

nachfolgende Maßnahmen durchgeführt werden: 
 

- Anlage eines Blühstreifens mit einer Mindestgröße von 20 x 100 Meter oder Anlage eines ebenso großen 
Brachestreifens, der alle 3-5 Jahre umgebrochen, ansonsten aber nicht bewirtschaftet wird. 

- Anlage einer Wechselbrache, bei der jedes Jahr eine Hälfte umgebrochen, aber nicht bestellt wird und 
damit ein Wechsel einer offenen Fläche und einer lückig mit Ackerwildkrautgesellschaften bestandenen 
Fläche erreicht wird mit einer Mindestgröße von 0,2 ha. 

- Anlage von 6 – 10 Lerchenfenstern auf einer Fläche von 2-3 ha (3 Fenster pro ha) zu je 20 m² (Mindest-
abstand zum Ackerrand 25 Meter, zu Waldrändern, Baumgruppen, Einzelbäumen und Straßen mindes-
tens 50 Meter). 

- Die optional mögliche Maßnahmenvariante „Erweiterter Saatreihenabstand und Verzicht auf Dün-
ger/Pflanzenschutzmittel“ setzt eine Mindestfläche von 1 ha voraus. 

 

Die notwendige CEF-Maßnahme ist auch dann vorzeitig auszuführen, wenn im Vorgriff auf die geplanten 
Baumaßnahmen Vergrämungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Ausgleichsfläche ist an das Ökoflä-
chenkataster beim Landesamt für Umwelt zu melden.  

 
 CEF2: 
 Für den Verlust Bruthöhlen für Vögel und Quartiere für Fledermäuse in Bäumen und einem zu 

beseitigenden Gartenhaus sind frühzeitig Kunsthöhlen im Planungsgebiet anzubringen. Insgesamt 
sind mindestens zwei Nistkästen für Star, kleine und große Meisenarten, sowie 4 Kunstquartiere 
für Fledermäuse im Planungsgebiet herzustellen. Als Hangorte sind frei anfliegbare Gebäudefas-
saden ab einer Höhe von ca. 2,50 m auszuwählen. Die Höhlen und Quartiere sind dauerhaft zu 
unterhalten und bei Abgang zu ersetzen. Die Verpflichtung gilt für den jeweiligen Grundeigentümer.  

 
8.9 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung der Landschaft 
 

Es erfolgt ein ergänzende Ausgleich für die geplanten Eingriffe in eine biotopkartierte Fläche über 
Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans. Festgesetzte Rand-
eingrünungsmaßnahmen des Ur-Bebauungsplans werden im Sinne der notwendigen verträglichen 
landschaftlichen Einbindung des Planungsgebietes als Maßnahmen zur Pflege und Entwicklung 
der Landschaft festgesetzt. 

  
 Sämtliche erforderliche Ausgleichsmaßnahmen sind spätestens in den Herbstmonaten durchzu-

führen, die der Inbetriebnahme der Erschließung des Wohnbaugebietes nachfolgen.  
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Maßnahmenfläche A1 zur Entwicklung der Landschaft (Heckenstrukturen am Nordrand des 
Planungsgebietes)  Größe 1520 m², 

  
Ausgangszustand: 

 Der Ausgangszustand der Ausgleichsfläche A1 ist intensiv genutztes Ackerland. Diese Fläche ist 
entsprechend der Maßgaben des Leitfadens im Bestand der Kategorie I unterer Wert, zuordnen. 

 Entwicklungsziel: 

Anlage einer Randeingrünung des Planungsgebietes, Umwandlung in Extensivgrünland mit An-
pflanzung von Hecken und Bäumen.  

Ziel der Aufwertung ist die Schaffung einer Fläche mit Wertigkeit der Kategorie II, oberer Wert, 
gem. Leitfaden. 

Maßnahmen zur Erreichung des Entwicklungszieles: 

Extensivgrünland: Ausmagerung der Flächen durch ca. 10 cm Oberbodenabtrag. Anschließend 
Umbruch der Flächen durch Pflügen mit anschließendem Eggen. Ansaat der Flächen mit einer 
standortheimischen mehrjährigen Regio-Saatgutmischungen der Region 12 Fränkisches-Hügel-
land mit mind. 30 % Kräuteranteil.  

Pflege der Fläche durch max. 2 Mahdschnitte pro Jahr; erster Schnitt nicht vor der Hauptblüte der 
Gräser ab dem 15. Juli eines Jahres (1. Schnitt). Das Mahdgut ist jeweils abzutransportieren. Mul-
chen ist unzulässig.  

Anpflanzung von mind. 2 reihigen Hecken sowie Bäumen  

Die Anwendung synthetischer Behandlungsmittel wie Pestizide wird ausgeschlossen. Dünger oder 
Düngemittel sind auf der Fläche generell nicht zugelassen. Dieses Verbot umschließt sowohl syn-
thetisch hergestellte organische oder mineralische Dünger also auch betriebseigene Dünger (z.B. 
Festmist, Jauche, Gülle, Kompost).  

Ergänzende Ausgleichsmaßnahmenfläche A2 für Eingriff in biotopkartieren 
Streuobstbaumbestand) Größe 700 m², 

  
Ausgangszustand: 

 Der Ausgangszustand der Ausgleichsfläche A2 ist extensiv genutztes Grünland mit lückigem  
Streuobstbaumbestand. Diese Fläche ist entsprechend der Maßgaben des Leitfadens im Bestand 
der Kategorie II unterer Wert, zuordnen. 

 Entwicklungsziel: 

Anpflanzung zusätzlicher standortheimischer Obstbäume zur Ergänzung der Streuobstwiese 

Ziel der Aufwertung ist die Schaffung einer Fläche mit Wertigkeit der Kategorie II, oberer Wert, 
gem. Leitfaden. 

Maßnahmen zur Erreichung des Entwicklungszieles: 

Anpflanzung von mind. 6 – 8 standortheimischen Obstbäumen als Hochstamm gem. Empfehlungs-
liste des Landschaftspflegeverbands Mittelfranken.  

Die Anwendung synthetischer Behandlungsmittel wie Pestizide wird ausgeschlossen. Dünger oder 
Düngemittel sind auf der Fläche generell nicht zugelassen. Dieses Verbot umschließt sowohl syn-
thetisch hergestellte organische oder mineralische Dünger also auch betriebseigene Dünger (z.B.  

Maßnahmen zur Erreichung des Entwicklungszieles: 

Hinweis: Die als Ausgleichsflächen genutzten Flächen innerhalb und außerhalb des Planungsgebietes sind 
dem Ökoflächenkataster des Landesamtes für Umwelt zu melden. Sie sind für die Dauer, in welcher sich der 
aus den Planungen ergebende Eingriff wirkt aufrechtzuerhalten.  

§ 9 – Immissionsschutz 

 
Zur Vermeidung von Immissionsschutzbelangen ist am Westrand des Planungsgebietes ein mind. 3,5 m 
hoher Lärmschutzanlage zu errichten. Diese kann als Erdwall oder als Kombination von Erdwall und Lärm-
schutzwand errichtet werden. Erdwälle sind zu begrünen.  
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§ 10 – Ver- und Entsorgungsleitungen  
 
Versorgungsleitungen (auch Telekommunikationsleitungen) sind aus städtebaulichen Gründen unterirdisch 
zu verlegen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB). Zwischen geplanten Baumstandorten und geplanten Versor-
gungsleitungen ist nach dem DVGW Regelwerk, Arbeitsblatt GW 125, ein Abstand von 2,50 m einzuhalten. 
Die Sparten der Versorger sind zu koordinieren und, soweit möglich, in der Erschließungsplanung gemein-
same Leitungstrassen zu bestimmen. 
 
§ 11 – Bestandteile des Bauungsplanes 
 
Bestandteile der 2. Änderung des Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan „Wolfsgruben“ 
in der Fassung vom xx.xx.2019  sind als jeweils gesondert ausgefertigte Dokumente: 
 

 die zeichnerische Darstellung (Planblatt)  

 Satzung mit Anlage 1 Vorschlagliste Bepflanzungen im Planungsgebiet  
 
Die Dokumente bilden bzgl. ihrer Rechtskraft eine Einheit.  
 
Bestandteile der Begründung sind als gesonderte Anlagen: 

 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Wohnbaugebiet „Wolfsgruben II“ in Flachslanden, erstellt 
durch Dipl. Biologe Ulrich Meßlinger, Büro für Naturschutzplanung und ökologische Studien, Am 
Weiherholz 43, 91604 Flachslanden, Bericht aus dem Juni 2019 

 
Hinweis: Die in den Unterlagen zum Bebauungsplan benannten Gesetze, Normen (insb. DIN-Normen) und technischen 
Baubestimmungen können beim Markt Flachslanden, Schulstraße 2, 91604 Flachslanden eingesehen werden und bei 
Bedarf erläutert werden. 

 
§ 11 – Rechtskraft 
 
Die 2. Änderung des Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan „Wolfsgruben“ i. S. d. § 30 BauGB 
in der Fassung von xx.xx.2019 tritt gem. § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB mit dem Tage der Bekanntmachung in 
Kraft. 
 
Frühere planungsrechtliche Festsetzungen, welche den hiermit getroffenen Festsetzungen für den Gel-
tungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans widersprechen, treten zu diesem Zeitpunkt außer Kraft. 
 
 
Aufgestellt: Roßtal, den 22.07.2019 
zuletzt geändert:  

 Flachslanden, den..................................... 

   
   

Ingenieurbüro Christofori und Partner  Markt Flachslanden 
Dipl.-Ing. Jörg Bierwagen  Hans Henninger 
Architekt und Stadtplaner  Erster Bürgermeister 
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Anlage 1 Vorschlagliste Bepflanzungen im Planungsgebiet  

Großkronige Bäume: 

 Spitzahorn Acer platanoides 

 Esche Fraxinus excelsior 

 Stieleiche Quercus robur 

 Winterlinde Tlia cordata 

Kleinkronige Bäume: 

 Feldahorn Acer campestre 

 Hainbuche Carpinus betulus 

 Weißdorn Crataegus-Sorten 

 Eberesche Sorbus aucuparia 

 Speierling Sorbus domestica 

 Mehlbeere Sorbus aria 

 Vogelkirsche Prunus avium 

 Heimische Obstbäume 

Heister: 

 Feldahorn Acer campestre 

 Spitzahorn Acer platanoides 

 Sandbirke Betula pendula  

 Hainbuche Carpinus betulus  

 Vogelkirsche Prunus avium  

 Stieleiche Quercus robur  

 Traubeneiche Quercus petraea  

 Mehlbeere Sorbus aria  

 Vogelbeere Sorbus aucuparia  

 Winterlinde Tilia cordata  

Sträucher: 

 Roter Hartriegel Cornus sanguinea 

 Kornelkirsche Cornus mas 

 Hasel Corylus avellana 

 Weißdorn Crataegus monogyna 

++ Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 

+ Liguster Ligustrum vulgare 

+ Heckenkirsche Lonicera xylosteum 

 Schlehe Prunus spinosa 

 Öfterblühende Strauchrose Rosa-Sorten 

 Purpur-Weide Salix purpurea 

 Korbweide Salix viminalis  

 Schwarzer Holunder Sambucus nigra  

 Roter Holunder Sambucus racemosa  

+ Wolliger Schneeball Viburnum lantana  

Kletter- und Schlingpflanzen (zur Begrünung von Fassaden, Rankgerüsten und Zäunen): 

Selbstklimmend: 

++ Efeu Hedera helix 

 Wilder Wein (Mauerwein) 
Parthenocissus quinquefolia  
'Engelmannii'  

 
Wilder Wein  
(dreispitzige Jungfernrebe) 

Parthenocissus tricuspidata  
'Veitchii' 

Rankhilfe erforderlich: 

 Pfeifenwinde Aristolochia macrophylla  

+ Waldrebe Clematis, starkwüchsige Arten 

 Hopfen Humulus lupulus   

+ Geißblatt Lonicera, in Arten  

 Knöterich Polygonum aubertii  

 Kletterrosen Rosa, in Sorten 

++ Blauregen Wisteria sinensis   

+ Kennzeichnung als giftige Pflanze, Vor der Verwendung an oder in der Nähe von Kinderspielplätzen, Kindergärten 
und -tagesstätten sowie in Hausgärten, die Kindern als Spielort dienen, wird gewarnt Anzahl der + bestimmt 
Giftigkeitsgrat, + leichte Vergiftungen möglich, ++ Vergiftungen mit weniger schwerem Verlauf, +++ schwere bis 
tödliche Vergiftungen möglich. (Quellen BfR, „Risiko Pflanze – Einschätzung und Hinweise 2017 sowie GIZ Bonn)  
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Im Regelfall empfehlenswerte Qualität und Größen für die vorgenannten Pflanzen: 
 

 Bäume / Hochstämme und Stammbüsche: mind. 3-4 x verpflanzt mit Ballen, Stammumfang 18-20 / 
20-25 cm 

 Solitärsträucher: 3 x verpflanzt mit Ballen, Höhe 150 / 175 / 200 cm 

 Sträucher: 3 x verpflanzt, Höhe 60-100 / 100-150 cm 

 Bodendeckende Gehölze: 3-9 Stück pro m², mit Topfballen ab 11 cm, Höhe / Breite  
20-30 cm 

 

Vorschlag Pflanzschema für Randeingrünung gem. Ziffer 8. der Satzung: 
(14 m Schema) 
 

 
 
Sträucher  
Cs  =  Crataegus sangiunea (Hartriegel)   4 Stück 
Ee = Eunoymus europaeus (Pfaffenhütchen)  3 Stück 
Lv =  Ligustrum vulgare (Liguster)    3 Stück 
Lx = Lonicera xylosteum (Heckenkirsche)  3 Stück 
Vl =  Viburnum lantana (wolliger Schneeball)  3 Stück 
Gesamt       16 Stück 
 
Bäume/Heister  
Ac = Acer platanoides (Spitzahorn)   1 Stück 
Pv = Prunus avium (Vogelkirsche)   1 Stück 
Gesamt       2 Stück 
 
Empfohlene Mindestpflanzgrößen: 
Verpflanzter Strauch 60 – 100 cm 
Verpflanzter Heister 125 – 150 cm 
Pflanzabstand 1,00 – 1,50 m  
Reihenabstand 1,00 – 1,50 m  

 
 

 
 


